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Zusammenfassung 

Kann das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen 
(UNDS) für die Mitgliedsländer zu einem starken, gut orga-
nisierten Partner für die Umsetzung der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung werden? Das UNDS ist mit einem 
Anteil von 33 Prozent der multilateralen Entwicklungsgel-
der (2015: 18,4 Mrd. USD) die größte multilaterale Ent-
wicklungsinstitution. Sie bietet ein Forum für Dialog und 
multilaterale Entscheidungsfindung, betreibt Forschung, 
agiert als Anwalt für Benachteiligte und leistet technische 
und humanitäre Hilfe. Zahlreiche Regierungen, auch in In-
dustriestaaten, zählen auf die Unterstützung der VN. Mehr 
als jede andere Entwicklungsinstitution muss das UNDS da-
her an neue Anforderungen angepasst werden, um diese Er-
wartungen weiterhin zu erfüllen. 

Im Mai 2018 stellten die Mitgliedsstaaten mit der Verab-
schiedung einer Resolution die Weichen für eine Reform des 
UNDS. Die Resolution umfasst fünf potenziell transforma-
tive Entscheidungen, die das UNDS dem Ziel „fit for pur-
pose“ (so das offizielle Motto des Reformprozesses) einen 
Schritt näher bringen: (1) Die globalen Strukturen des UNDS 
sollen gestärkt werden, um das System strategischer auszu-
richten und verantwortlicher zu machen. (2) Länderkoordi-
natoren sollen effektiver und objektiver arbeiten. (3) Ihre Fi-
nanzierung soll durch eine einprozentige Abgabe auf zweck-
gebundene Beiträge gestärkt werden. (4) Gemeinsame Ge-
schäftspraktiken sollen vorangebracht werden, was Effizi-
enzgewinne von 380 Mio. USD pro Jahr ermöglichen 
könnte. (5) Das umfassende Netz von VN-Länderbüros soll 
im Hinblick auf Effizienz und Wirksamkeit gestrafft werden. 

Vor dem Hintergrund einer globalen Welle von nationalis-
tischem Denken und neuem Misstrauen gegenüber multi-
lateralen Organisationen stellt die Verabschiedung des Re-
solutionsentwurfs bereits einen großen Erfolg dar. 

Allerdings wurden viele u. a. seitens des Generalsekretärs 
gemachte Reformvorschläge nicht übernommen. Die wich-
tigsten Neuheiten der Agenda 2030 – Universalität und die 
Erfordernisse einer stärkeren Politikkohärenz – wurden nicht 
hinreichend in institutionelle Veränderungen übersetzt. Es 
bleibt noch einiges zu tun, wenn das UNDS zum universell 
agierenden Arm der VN werden soll, der allen Ländern dieser 
Welt in der Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 
zur Seite steht. 

Dennoch ist die Resolution ein guter Ausgangspunkt. Die 
Mitgliedsstaaten müssen nun dazu beitragen, sie zum Erfolg 
zu führen. Die naheliegendste und wirksamste Möglichkeit 
ist hierbei, sich in den jeweiligen Aufsichtsgremien für die 
Implementierung der Reformbeschlüsse einzusetzen. Die 
Leitungen aller VN-Organisationen sollten aufgefordert 
werden, die Reformen schlüssig umzusetzen und nötige An-
passungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen vor-
zunehmen. Im Gegenzug sollten die Mitgliedsstaaten inner-
halb ihrer eigenen Regierungen für Kohärenz sorgen und mit 
einer Stimme sprechen – für die Durchsetzung der Reformen 
und für eine beschleunigte Umsetzung der Agenda 2030. 

Entscheidend wird zudem eine zuverlässigere Finanzierung 
des UNDS insgesamt und besonders der Koordinierung auf 
Länderebene sein. Entwicklungsländer wie Industriestaa-
ten sollten sich im geplanten Finanzierungspakt engagie-
ren. Es gilt nun, den Multilateralismus zu stärken, indem 
die enge Zweckbindung von Beiträgen zugunsten von 
mehr Kernbeiträgen reduziert wird. Höhere Kernbeiträge 
könnten an Fortschritte bei gemeinsamen Geschäftsprak-
tiken geknüpft werden, um so Effizienzgewinne und eine 
nahtlosere Zusammenarbeit der VN-Organisationen zu er-
möglichen. 
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Neue Anforderungen treffen auf ungelösten  
Reformbedarf 

Den Anstoß für die UNDS-Reform gab die vor drei Jahren 
vereinbarte Agenda 2030, die einen ehrgeizigen Kurs für 
globale Nachhaltigkeit vorgibt. Die Agenda erfordert eine 
neue Form der Zusammenarbeit, um die Herausforderun-
gen in der Umsetzung der komplexen Nachhaltigkeitsziele 
zu meistern. Sie zieht universelle und transformative Ver-
pflichtungen nach sich sowie das Versprechen, niemanden 
zurückzulassen. Als multilaterale Institution mit einem breit 
gefassten Mandat, jahrzehntelanger Erfahrung und univer-
seller Mitgliedschaft ist das UNDS in einer einzigartigen Po-
sition, um Veränderungen in diese Richtung voranzutrei-
ben. Es kann Prozesse gegenseitigen Lernens ermöglichen, 
welche Länder aller Einkommensgruppen und verschiedene 
Regionen umspannen. Es kann Regierungen unabhängig 
und in kritischen Bereichen bei der Prioritätensetzung und 
Formulierung von nationalen Umsetzungsplänen unter-
stützen. Wo nötig, kann das UNDS direkt schnelle und gut 
koordinierte Beiträge zur SDG-Umsetzung anbieten. Dies 
gilt auch für komplexe Situationen, in denen Mitgliedsstaa-
ten die Aufgabe lieber an die VN delegieren, als selbst bila-
teral tätig zu werden. 

Damit diese Vision Realität wird, muss das UNDS schritt-
weise neue Funktionen übernehmen, aber auch seit Langem 
bestehende, systeminhärente „Krankheiten“ überwinden. 
Die Fragmentierung des UNDS, die sich in 34 halbautono-
men Organisationen und mehr als 2900 Standorten welt-
weit äußert (UN, 2017, S. 15), schafft nicht nur Ineffizien-
zen, sondern beschränkt auch die Entwicklungswirksamkeit. 
Versuche, dem UNDS mehr Geschlossenheit zu verleihen, 
darunter prominent der aus dem Jahr 2006 stammende An-
satz „Delivering as One“, werden frustrierend langsam um-
gesetzt oder sind aufgrund fehlender systemweiter Vor-
schriften und Finanzierungs- und Verwaltungssysteme an 
strukturellen Hürden gescheitert. Die Koordination unter 
den durchschnittlich 18 Organisationen je Entwicklungs-
land (das UNDS ist in den Industrieländern kaum präsent) ist 
nach wie vor eher beschwerlich. 

Die Fragmentierung des Systems wird von der Art und 
Weise seiner Finanzierung angefacht. In den letzten fünf-
zehn Jahren ist der Anteil der Kernfinanzierung, die den VN-
Organisationen zur Umsetzung ihrer multilateral vereinbar-
ten Ziele zur Verfügung steht, auf durchschnittlich 22 Pro-
zent gesunken (UN, 2017, S. 32). Dies stellt de facto eine Bi-
lateralisierung des UNDS dar: die VN handelt als kurzfristiger 
Sub-Unternehmer der Geldgeber, anstatt eigenständiger 
Entwicklungsakteur und starker Partner für die Entwick-
lungsländer zu sein. Die Zweckbindung der Gelder erhöht 
zudem den Wettbewerb zwischen VN-Organisationen, was 
die Zusammenarbeit erschwert. Durch die gesunkene Kern-
finanzierung der meisten VN-Organisationen werden deren 
Fähigkeiten untergraben, unparteiische, langfristig orien-
tierte, gut abgestimmte und auf Menschenrechten aufbau-
ende Dienstleistungen anzubieten, die für die Umsetzung 
der Agenda 2030 von großer Bedeutung sind. 

Schlüsselelemente der Resolution 

Vor diesem Hintergrund präsentierte VN-Generalsekretär An-
tonio Guterres Ende 2017 teils weitreichende Vorschläge für 
eine Reform des UNDS. Nach eingehenden Diskussionen und 
Verhandlungen verabschiedete die Generalversammlung im 
Mai 2018 einen Resolutionsentwurf zur Reform des UNDS.  

Fünf Entscheidungen stechen dabei hervor. Sie zielen darauf 
ab, die Koordination zu verbessern und das UNDS strategi-
scher, effizienter und schlagkräftiger zu machen: 

1. Systemweite Steuerung: In der Vergangenheit haben 
sich Anstrengungen zur Verbesserung der Kohärenz fast
ausschließlich auf die Länderebene konzentriert. Nun 
sollen weitaus stärker als bislang auch die Kopfstrukturen 
einbezogen werden. Der Generalsekretär wird damit be-
auftragt, dem Wirtschafts- und Sozialrat der VN (ECOSOC) 
ein „systemweites Strategiedokument” vorzulegen. Das 
Dokument soll der VN-Führung als Steuerungsinstru-
ment dienen, die Aufsichtsrolle des ECOSOC stärken und

Tabelle 1: Überblick über UNDS-Reformen 

Wichtigste Reformbemühungen der Vergangenheit 

1969 Der „Jackson-Bericht“ untersucht die Schwäche des 
VN-Entwicklungssystems. Einige der aufgedeckten 
Schwachpunkte bestehen bis heute. 

1977 Die Stelle des Länderkoordinators wird geschaffen, 
um die Koordination auf Länderebene zu verbessern. 

1997 Die VN-Entwicklungsgruppe wird als Dachorganisa-
tion des VN-Entwicklungssystems eingerichtet.  

2006 Das „Panel on System-wide Coherence“ propagiert 
den Ansatz „Delivering as One“, um das UNDS kohä-
renter und effizienter zu machen.  

2010 Die Mitgliedsstaaten gründen UN Women und unter-
nehmen mit Resolution A/RES/64/289 weitere 
Schritte, um die Kohärenz des VN-Systems zu erhöhen. 

Aktuelles Reformprojekt 

2014– 

2016 

Um das UNDS für die Agenda 2030 in Stellung zu brin-
gen, eruiert der ECOSOC mithilfe des Independent 
Team of Advisors in einem Dialog Reformoptionen. 

2017 VN-Generalsekretär Guterres veröffentlicht einen 
umfassenden Reformbericht und ernennt seine Stell-
vertreterin zur Leiterin der UN Sustainable Develop-
ment Group. 

2018 Die Mitgliedsstaaten einigen sich auf eine Reformre-
solution (A/Res/72/279). 

2018 Der Generalsekretär plant einen Finanzierungsdialog, 
der in einen neuen Finanzierungspakt münden soll. 

2019 Weitere Vorschläge des GS betreffend:  
– Reform der VN-Regionalstruktur 
– länderübergreifende Büros 
– systemweites Strategiedokument. 

2020 Umfassende Strategieüberprüfung alle vier Jahr zur 
Beurteilung und Stärkung der Reformbemühungen. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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gemeinsame UNDS-Ergebnisse in der Agenda 2030-Um-
setzung sichtbarer machen. 

2. Stärkung der Länderkoordinatoren: Die Leiter der VN-
Länderteams, die sich aus allen in einem Land tätigen
VN-Organisationen zusammensetzen, sollen eine wichti-
gere Rolle bei der Erstellung und Umsetzung der jeweili-
gen VN-Länderstrategien spielen. Ihre Bürokapazitäten 
sollen erhöht werden. Die Stelle des Länderkoordinators 
wird vom VN-Entwicklungsprogramm (UNDP) getrennt 
und nun vom Sekretariat verwaltet. Dadurch können die 
Länderkoordinatoren neutraler vorgehen und werden in
ihrer Koordinationstätigkeit glaubhafter. 

3. Neue Finanzierungsmechanismen für die Koordination:
Das reformierte Koordinationssystem soll etwa 255 Mio. 
USD pro Jahr kosten (derzeit: 175 Mio. USD). Diese Kos-
ten sollen zum Teil weiterhin unter den VN-Organisatio-
nen aufgeteilt werden, wobei allerdings die jeweiligen 
Beiträge verdoppelt werden. Die wirkliche Innovation be-
steht aber in einer neuen Abgabe in Höhe von 1% auf 
stark zweckgebundene Beiträge. 

4. Gemeinsame Geschäftspraktiken: Mandate hierfür wur-
den seit Jahrzehnten erteilt, aber die Einführung eines ge-
meinsamen Beschaffungswesens, Flottenmanagements
etc. verläuft bislang schleppend (nur 26 der 131 VN-Län-
derteams haben derzeit entsprechende Konsolidierungs-
pläne). Die Resolution verlangt nun eine schnelle Umset-
zung, insbesondere auch durch die Einrichtung gemeinsa-
mer Backoffices auf Länderebene. Laut VN-Schätzung 
könnten damit Effizienzgewinne von bis zu 380 Mio. USD 
jährlich erzielt werden (UN, 2018, S. 2), was ein wichtiges
Signal an Steuerzahler der Mitgliedsstaaten darstellt. Die 
Harmonisierung operativer Strukturen würde außerdem
eine nahtlosere Zusammenarbeit im UNDS ermöglichen. 

5. Konsolidierung der Länderpräsenz: Die Resolution be-
schließt ein neues Modell für eine flexible VN-Länderprä-
senz entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen. Durch
weniger Länderbüros könnten nochmal 120 Mio. USD
gespart werden (UN, 2018, S. 2). Kleinere, räumlich ver-
bundene VN-Länderteams würden auch die Koordina-
tion zwischen den Organisationen vereinfachen und eine 
besser integrierte Beratung ermöglichen. 

Die Resolution spricht weitere Themen an. Einige davon 
werden aufgeschoben, bei anderen wird auf separate Re-
formprozesse verwiesen: So begrüßt die Resolution den ge-
planten Finanzierungspakt, eine Initiative des Generalsekre-
tärs, in deren Rahmen mehr Transparenz und Wirksamkeit 
des UNDS im Gegenzug für eine zuverlässigere Kern- und 
gebündelte Finanzierung durch die Mitgliedsstaaten verspro-
chen wer. Die Reform des ECOSOC, zu welcher der General-
sekretär weitreichende Vorschläge unterbreitet hatte, wurde 
an einen seit Jahren laufenden ECOSOC-Überprüfungsprozess 
ausgelagert. Über eine Reform der VN-Regionalstrukturen, 
die sich über 51 Städte verteilen und von Doppellungen ge-
prägt sind, soll Anfang 2019 entschieden werden. Da die VN-
Regionalstrukturen alle Weltregionen abdecken, könnte auf 

diesem Weg das UNDS ein Stück weit auf die Universalität der 
2030 Agenda eingestellt werden.  

Unerledigte Aufgaben der UNDS-Reform 

Die Resolution bricht mit der impliziten Philosophie der VN 
als stark dezentralisiertem System von halbautonomen Or-
ganisationen, welche im Widerspruch zu den Koordinie-
rungsanforderungen der Agenda 2030 steht. Insofern weist 
die Resolution in die richtige Richtung, aber es bleibt noch 
viel zu tun. 

Die Resolution hätte bei der Integration des UNDS noch sehr viel 
weitergehen können. Sie hätte etwa den Länderkoordinatoren 
die Befugnis zu effektiver Koordinierung verleihen können, 
etwa durch das Recht, abschließende Entscheidungen in VN-
Angelegenheiten vor Ort zu fällen. Bei gemeinsamen Ge-
schäftspraktiken und in anderen Bereichen schwächen weiche 
Formulierungen die Verbindlichkeit. Die konsensuale Ent-
scheidung von VN-Organisationen und Gastregierung erset-
zen nun konkrete und verbindliche Kriterien zur Festlegung 
der Länderpräsenz, wie vom Generalsekretär vorgeschlagen. 

Die Resolution hätte die Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung 
im VN-System viel stärker hervorheben können. Die Mitglieds-
staaten haben es versäumt, die Entwicklungstätigkeiten der 
VN, die fast ausschließlich durch freiwillige Beiträge einer klei-
nen Gruppe von Industriestaaten finanziert werden, in eine 
Kernfunktion wie z. B. Peacekeeping umzuwandeln. Der Ge-
neralsekretär hatte vorgeschlagen, zumindest das System der 
Länderkoordination über den regulären VN-Haushalt zu fi-
nanzieren, der auf Pflichtbeiträgen aller Mitgliedsstaaten ba-
siert. Während die in der G-77 organisierten Entwicklungslän-
der dem zugestimmt hatten, lehnten die westlichen Länder 
und insbesondere die USA dies ab, weil sie keine neuen finan-
ziellen Verpflichtungen eingehen wollten und den Einfluss der 
G-77 in den VN-Haushaltsgremien fürchteten. Die Resolution 
lässt auch den Vorschlag fallen, die Aufsichtsgremien der in 
New York ansässigen VN-Organisationen zu vereinen, was 
das wirksamste Mittel wäre, um die Zersplitterung des UNDS 
zu reduzieren. Hier wie in anderen Punkten waren die Mit-
gliedsstaaten erkennbar von der Sorge um Souveränität, Kon-
trolle und Kosten geleitet. 

Die Resolution hätte viel stärker darauf ausgerichtet sein kön-
nen, das UNDS zum Treiber der Agenda 2030 zu machen. Die 
Mitgliedsstaaten haben erneut eine zu enge, veraltete Sicht-
weise für die Neupositionierung des UNDS gewählt. Das 
Universalitätsprinzip der Agenda 2030 sowie der Ruf nach 
einer Verzahnung der Entwicklungspolitik mit anderen Poli-
tikbereichen wurden ignoriert. Anstatt das UNDS zu einem 
wichtigen Akteur bei der Bewältigung transnationaler und 
globaler Herausforderungen zu machen, sehen sie es weiter-
hin nur als Instrument zur Unterstützung ärmerer Länder. 
Die Resolution konzentriert sich auf operative Tätigkeiten 
und vernachlässigt die Tatsache, dass diese auf Grundlagen 
in den Bereichen Wissen, Analyse und Normen aufbauen 
müssen, welche angesichts der Komplexität nachhaltiger 
Entwicklungspfade gestärkt werden müssen. Die Mitglieds-
staaten haben zudem keine Vorgaben für die bessere Ver-
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knüpfung von humanitärer Hilfe, Friedensschaffung und 
Entwicklungszusammenarbeit gemacht. Auch wird die Ar-
beit des UNDS nicht mit anderen Bereichen der VN ver-
knüpft, in denen es ebenfalls um nachhaltige globale Ent-
wicklung geht.  

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die Resolution bleibt hinter den Erwartungen, die zu Beginn 
des Reformprozesses gehegt wurden, zurück. Es erscheint 
unwahrscheinlich, dass sie der Umsetzung der Agenda 2030 
wirklichen Schwung verleihen kann. Dies ist allerdings nur 
eine Sichtweise auf den Resolutionsentwurf. Stellt man das 
Dokument in den historischen Kontext älterer Reforminitia-
tiven und führt man sich die komplexen Interessenslagen 
vor Augen, steht sie früheren Reformentscheidungen in 
nichts nach. Die Resolution zeigt auch, dass die Mitglieds-
staaten trotz weltweit wiedererstarkenden Nationalismen 
und wachsendem Misstrauen gegenüber dem Multilatera-
lismus – einschließlich vonseiten des größten VN-Geldge-
bers – die VN nicht aufgegeben haben.  

Der Reformprozess tritt nun in die Phase der Umsetzung ein. 
Der Generalsekretär und seine Stellvertreterin sind jetzt 
gefragt, die Entscheidungsfindung zu ausstehenden Re-
formthemen durch weitere Analysen voranzutreiben und si-
cherzustellen, dass die Arbeit des UNDS zur Agenda 2030-

Umsetzung in Entwicklungsländern gut mit allen anderen 
VN-Umsetzungsbemühungen verzahnt wird. 

Die Mitgliedsstaaten müssen ihren Teil beitragen, um die Re-
form zum Erfolg zu bringen. Der Finanzierungspakt, der im 
Sommer diskutiert werden soll, bietet eine wichtige Gelegen-
heit zur Unterstützung der Reform, die ohne bessere Finan-
zierung wirkungslos bliebe. Mitgliedsstaaten aller Einkom-
mensgruppen sollten Beiträge an den Koordinationsfonds 
leisten, um die Finanzierungslücke in der Länderkoordinie-
rung zu schließen. Sie sollten bereit sein, in unsicheren Zeiten 
auf Gegenseitigkeit zu setzen, indem sie die Kernfinanzierung 
erhöhen und die strenge Zweckbindung lockern. Insbeson-
dere könnten sie eine höhere Kernfinanzierung an Fortschritte 
bei den gemeinsamen Geschäftspraktiken knüpfen, was Effi-
zienzgewinne und eine engere Zusammenarbeit zwischen 
den VN-Organisationen ermöglichen würde. 

Die Mitgliedsstaaten müssen auch in den jeweiligen Auf-
sichtsgremien des Systems auf Reformen drängen. Dies stellt 
die naheliegendste und wirksamste Methode dar, um Refor-
men voranzubringen. Alle Leitungen von VN-Organisationen 
sollten aufgefordert werden, die nötigen Anpassungen in ih-
rem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zur Umsetzung der Re-
formen vorzunehmen. Innerhalb der eigenen Regierungen 
müssen die Mitgliedsstaaten für Kohärenz sorgen und mit ei-
ner Stimme sprechen – für die Durchsetzung der Reformen 
und für eine beschleunigte Umsetzung der Agenda 2030. 
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